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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.09.2005 

Geschäftszahl 

2003/14/0090 

Rechtssatz 

Nach § 16 Abs. 1 EStG 1988 sind Werbungskosten Aufwendungen oder Ausgaben zur Erwerbung, Sicherung 
oder Erhaltung der Einnahmen. Ob es sich bei diesen Einnahmen um laufende Bezüge oder um 
Prämienzahlungen im Zusammenhang mit besonderen Leistungen des Dienstnehmers handelt, ist dabei 
unerheblich. 


